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Pfl ichtverteid iger: Rechts m ittelverzicht
Der Rechtsmittelverzicht eines unverteidigten Ange-
klagten ist, wenn ein Fall notwendiger Verteidigung
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. nnrn. a. neaakrion: Entscheidungen in dieser Rubrik sind - je nach Wichtigkeit - auch für die Sesprechung im Rechtsprechungsreport in
einem der Folgehefte vorgesehen.

ln lhrer Online-Eibliothek Strafrecht (www.strafrecht-online.de) sind die Entscheidungen

aus dem stRR, weiterführende Literatur und Vorschriften verlinkt und direkt abrufbar.


